
Erzbischöfliches Generalvikariat

Verordnungen

131. Ausführungsbestimmungen zu den Grundsätzen und Regelungen 
für den Abschluß von Gestellungsverträgen für den Einsatz von 
Ordensmitgliedern in nicht ordenseigenen Einrichtungen im Erzbis­
tum München und Freising

Für die in dieser Ausgabe des Amtsblatts veröffentlichten Grundsätze und 
Regelungen für den Abschluß von Gestellungsverträgen für den Einsatz von 
Ordensmitgliedern in nicht ordenseigenen Einrichtungen im Erzbistum 
München und Freising (siehe dieses Amtsblatt S. 317) gelten folgende Aus­
führungsbestimmungen :

1. Umstellung der bestehenden Gestellungsverträge
a) Gestellungsverträge für hauptamtliche Tätigkeit (mindestens 50% 

einer vollzeitlichen Tätigkeit)
Die vom Erzbischöflichen Ordinariat München abgeschlossenen Verträge 
werden von amtswegen geändert, soweit das erforderlich ist. Die Zahlung des 
Gestellungsgeldes nach den neuen Sätzen (siehe dieses Amtsblatt S. 321) 
erfolgt mit Wirkung vom 1. Juli 1994. Da die Umstellung aus verwaltungs­
technischen Gründen erst im Laufe des 2. Halbjahres 1994 vollzogen werden 
kann, werden die sich ergebenden Differenzbeträge mit Stichtag 1. Juli nach­
berechnet.

Die der Aufsicht des Erzbistums unterstehenden kirchlichen Träger sind ver­
pflichtet, bestehende Gestellungsverträge im Lauf des Jahres 1994 umzustel­
len. Spätestens ab 1. Januar 1995 sind die Gestellungsgelder ausschließlich 
nach den jeweils im Amtsblatt veröffentlichten Sätzen zu berechnen.

b) Gestellungsverträge für nebenamtliche bzw. teilzeitliche Tätigkeit 
(Teilgestellungsverträge mit weniger als 50% einer vollen Tätigkeit),

die vom Erzbistum mit Ordensgemeinschaften abgeschlossen sind, werden 
auf Antrag der Ordensgemeinschaften umgestellt. Die neuen Sätze für die 
Berechnung des Gestellungsgeldes finden Anwendung mit Wirkung vom 
1. Juli 1994, wenn der Antrag noch in diesem Jahr beim Erzbischöflichen 
Ordinariat eingegangen ist. Den übrigen kirchlichen Trägern im Erzbistum 
wird empfohlen, ebenso zu verfahren.
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2. Anpassungsverfahren
Soweit es sich um Gestellungsverträge zwischen Erzdiözese und Ordensge­
meinschaften handelt, erfolgt die Anpassung der bestehenden Verträge durch 
Briefwechsel zwischen dem Erzbischöflichen Ordinariat und dem zuständi­
gen Leitungsorgan der Ordensgemeinschaft (in der Regel Provinzleitung), in 
dem die getroffenen Änderungen, vor allem die Neufestsetzung des Gestel­
lungsgeldes, festgehalten wird.

3. Neuabschiüsse von Gestellungs Verträgen
Ab sofort finden bei Neuabschluß eines Gestellungsvertrages zwischen der 
Erzdiözese und einer Ordensgemeinschaft die neuen Regelungen Anwen- 
dung mit Wirkung vom Beginn der Gültigkeit des Vertrags, bei rückwir­
kend abgeschlossenen Verträgen frühestens mit Wirkung vom 1. Januar 
1994.
Den übrigen kirchlichen Trägern wird empfohlen, ebenso zu verfahren; die 
neuen Sätze für das Gestellungsgeld sind auf jeden Fall anzuwenden, wenn 
der Vertrag ab 1. Juli 1994 oder später wirksam wird.

4. Mustervordrucke
Mustervordrucke für Gestellungsverträge und Anlagen können beim Erzbi­
schöflichen Ordinariat München (Personalreferate, Ordensreferat) angefor­
dert werden.

5. Beratung
Auf Wunsch stehen die Personalreferate und das Ordensreferat des Erzbi­
schöflichen Ordinariats München zur Beratung bei Abschluß von Gestel­
lungsverträgen und Anwendung der neuen Sätze des Gestellungsgeldes zur 
Verfügung.

132. Höhe der Gestellungsgelder 1994

Soweit die in dieser Ausgabe des Amtsblattes veröffentlichten Grundsätze 
und Regelungen für den Abschluß von Gestellungsverträgen für den Einsatz 
von Ordensmitgliedem in nicht ordenseigenen Einrichtungen im Erzbistum 
München und Freising (siehe dieses Amtsblatt S. 317) zur Anwendung kom­
men, gelten ab 1. Juli 1994 für die Bemessung der Gestellungsgelder folgende 
Sätze (Jahresbetrag):




